
 
2. Nachtragssatzung zur Satzung des Amtes Schafflund 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
 

 
 
 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung (AO) für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2, 4 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch den Amtsausschuss vom 24.06.2004 folgende 2. Nachtragssatzung zur 
Satzung des Amtes Schafflund über die Erhebung von Verwaltungsgebühren erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 

Die Gebührentabelle ändert sich wie folgt: 
 
Tarif Nr. 12: 
 
Bereitstellung von Trauzeugen aus dem Personal der Amtsverwaltung     10 € je Zeuge 
wird gestrichen. Die Nr. der nachfolgenden Tarife verändern sich entsprechend. 
 
 
Unter Tarif Nr. 24 nunmehr 23: 
 
Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich des An-
schlusses eines Grundstücks an die Abwasseranlage 
je angefangene halbe Stunde               15 € 
 
wird folgender Gebührentarif zusätzlich aufgenommen: 
 
zuzüglich Kosten für Sachverständige              35 € 
 
 
 

§ 2 
 

Diese 2. Nachtragssatzung zur Satzung des Amtes Schafflund über die Erhebung von Ver-
waltungsgebühren tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Schafflund, 08.07.2004 
 
 
 
 
Thomas Lorenzen 
-Amtsvorsteher- 


